
BTHG, Referentenentwürfe für Änderungen im SGB IX, SGB XII und 
weiteren Rechtsvorschriften – aktuelle Fahrpläne 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat den lang angekündigten 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neunten und des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Rechtsvorschriften vorgelegt. 

Hier jetzt der aktuelle Fahrplan für das Reparaturgesetz und auch Aussagen zu dem 
zweiten Gesetzentwurf, der dann die „finanzwirksamen“ Regelungen enthält: 

Für das aktuelle Gesetzesvorhaben ist folgender Zeitplan vorgesehen: 

17.04.2019: Verabschiedung im Kabinett, dann Zuleitung Bundesrat 

07.06.2019: Erste Runde Bundesrat 

27./28.06.2019: Erste Runde Bundestag 

Nach der Sommerpause: Ausschussberatungen und Anhörung 

2. und 3. Lesung Bundestag und Entscheidung Bundesrat im Oktober/November 

2019 

Das BMAS wies weiterhin darauf hin, dass parallel zum derzeitigen 
Gesetzgebungsverfahren ein weiteres Gesetz in Vorbereitung ist, das alle 
finanzwirksamen Anpassungen enthält. Ob dieser zweite Gesetzentwurf eingebracht 
wird, müsse politisch innerhalb der Bundesregierung entschieden werden.  
 
Zu den Regelungsgegenständen gehören bekannte Punkte wie  

- die Verlängerung der Finanzierung der EUTB,  
- das Budget für Ausbildung,  
- die Berechtigung für Grundsicherung im Eingangsverfahren und 

Berufsbildungsbereich von WfbM,  
- die 100.000-Euro-Regelung beim Unterhalt naher Angehöriger,  
- die Renten-Übergangsproblematik zum Umstellungszeitpunkt 2019/2020 etc.  

 
Dieser zweite Gesetzentwurf soll auch vor Ostern an das Kanzleramt übermittelt 
werden, um die Freigabe für die Ressortabstimmung zu erlangen. 

 


